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125) Wir Carl Alexander,
von Gottes Gnaden

Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach, Landgraf in Thüringen,
Markgraf zu Meißen, gefürsteter Graf zu Henneberg, Herr zu

Blankenhain, Neustadt und Tautenburg
2c. 2c.

verordnen zur Ausführung des § 153 des Gerichtsverfassungs-Gesetzes, was folgt:
Hülfsbeamte der Staatsanwaltschaft im Sinne des § 153 des Gerichts-

verfassungs-Gesetzes sind
1) die Großherzoglichen Gendarmen mit Einschluß der Gendarmerie-Wacht-

meister,
2) die Gemeindevorstände (Bürgermeister und deren Stellvertreter), insoweit

ihnen die Eigenschaft von Beamten des Polizei= und Sicherheitsdienstes
zukommt, sowie die sonstigen mit Handhabung der Ortspolizei betrauten
Gemeindebeamten,

3) die Forstschutzbeamten (Unterförster, Forstaufseher und Kreiser) und die
Feldschutzbeamten hinsichtlich der von ihnen zu überwachenden strafbaren
Handlungen gegen die Forst-, Jagd-, Feld= und Fischerei-Gesetze,
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